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Die Hausärztinnen und Hausärzte in Mecklenburg-Vorpommern sehen Erfolge 
gegen die Corona-Pandemie durch GBA-Entscheidung gefährdet

Schwerin,  19.04.20. 
Am  Freitag  hat  der  Gemeinsame  Bundesausschuss  (GBA)  u� berraschend  gegen  die
Stimmen der A� rzteschaft beschlossen, die seit dem 20.03.20 bestehende Mo� glichkeit einer
Krankschreibung  von  Versicherten  mit  Erkrankungen  der  oberen  Atemwege  ohne
schwere  Symptome  nach  ausschließlich  telefonischer  Befragung  und  Beratung  der
Patienten ab Montag, den 20.04.20 zu beenden. Ab sofort mu� ssen damit Patienten mit
Symptomen eines Ateminfektes wieder in die Arztpraxen kommen, auch wenn sie nicht
schwer krank sind.

Die  Hausa� rztinnen  und  Hausa�rzte  kritisieren  diese  Maßnahme  und  sehen  damit  die
bisherigen  Erfolge  gegen  die  Ausbreitung  der  Corona-Infektion  gefa�hrdet.  Sie  kennen
aufgrund ihrer langja�hrigen perso� nlichen Beziehung ihre Patienten und ko� nnen daher
auch bei allein telefonischem Kontakt die Schwere der Erkrankung einscha� tzen und ggf.
eine Einbestellung in die Praxis oder einen Hausbesuch vereinbaren. 

Der  Hausa�rzteverband  Mecklenburg-Vorpommern  fordert  die  Ru� cknahme  dieser
Entscheidung, um die bisher erreichte Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus
nicht zu gefa�hrden. Insbesondere vor dem Hintergrund einer immer noch unzureichenden
Versorgung  der  Hausarztpraxen  mit  perso� nlicher  Schutzausru� stung  mu� ssten  alle
Maßnahmen aufrechterhalten werden, die dazu dienen, unno� tige Kontakte zu verhindern. 

Von den 649 Corona-Infizierten in Mecklenburg-Vorpommern (Stand 18.04.20) werden
ca. 85% ambulant, also zumeist in Hausarztpraxen behandelt. Die Entscheidung des GBA
gefa�hrdet die Stabilita� t des ambulanten Schutzwalls.

Wir  fordern  den  Bundesgesundheitsminister,  den  Minister  fu� r  Wirtschaft,  Arbeit  und
Gesundheit  in  Mecklenburg-Vorpommern  sowie  die  Landesregierung  Mecklenburg-
Vorpommern auf, ihren Einfluss auf die Entscheidungstra�ger geltend zu machen und die
Mo� glichkeit einer Beanstandung der Entscheidung durch das BMG zu veranlassen!
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